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II    Hinweise

Bodendenkmale
Der Geltungsbereich befindet sich in Bezug auf das Bodenfunktionsbewertungsverfahren des Landes
Sachsen-Anhalt in einem Suchraum für Archivobjekte der Natur- und Kulturgeschichte (Wüstung mit Burgstelle
und Kirche – Mittelalter; Siedlungen – undatiert, Bronzezeit bis Völkerwanderungszeit; Grabhügel – undatiert;
mittelalterliche Dorfwüstung), welche gem. § 2 Abs. 2 Nr. 2 BBodSchG die Funktion als Archiv der Natur- und
Kulturgeschichte im Land Sachsen-Anhalt überdurchschnittlich erfüllen und die nach § 1 Abs. 1 BodSchAG LSA
besonders zu schützen sind.
Auf die Einhaltung der gesetzlichen Meldepflicht und die Erhaltungspflicht gemäß § 9 Abs. 3 DenkmSchG LSA
im Falle unerwartet freigelegter archäologischer Funde oder Befunde wird hingewiesen.
Eingriffe in ein archäologisches Kulturdenkmal gem. § 14 Abs. 1 und 2 DenkmSchG LSA bedürfen der
Genehmigung durch die zuständige Denkmalschutzbehörde.

Altlasten
Sollten bei Bodenuntersuchungen, chemischen Analysen u.a. Hinweise auf schädliche Bodenveränderungen
oder Altlasten (Auftreten von Fremdstoffen, Auffälligkeiten durch Farbe und/oder Geruch) festgestellt werden,
sind die Arbeiten in dem betroffenen Bereich sofort einzustellen und das Umweltamt unverzüglich und
unaufgefordert zu informieren.
Hochwasserrisikogebiet
Der gesamte Geltungsbereich des Bebauungsplans befindet sich in einem Vorbehaltsgebiet für den Hochwasser-
schutz (HQ 200). Vorbehaltsgebiete für den Hochwasserschutz sind gemäß § 73 und § 74 WHG bestimmte
Gefahren- bzw. Risikogebiete „Hochwasser mit niedriger Wahrscheinlichkeit“ – Extremereignis (200-jähriges
Ereignis HQ 200 / HQ extrem ohne Berücksichtigung von Hochwasserschutzanlagen). Hier besteht im Falle des
Versagens von Hochwasserschutzeinrichtungen die Möglichkeit des Eintretens eines Hochwasserereignisses mit
den möglichen nachteiligen Hochwasserfolgen für Mensch, Umwelt und Sachwerte.
Bauliche Anlagen sind nur in einer dem jeweiligen Hochwasserrisiko angepassten Bauweise nach den allgemein
anerkannten Regeln der Technik zu errichten.

Artenschutz
Die Vorgaben zum allgemeinen und besonderen Artenschutz gemäß § 39 und § 44 BNatSchG sind zu
berücksichtigen.
Gehölze dürfen ohne gesonderte Zustimmung der zuständigen Naturschutzbehörde nur in der Zeit vom
01. September bis 29. Februar beseitigt werden.
Ggf. frühere Mahdzeitpunkte aufgrund von Verschattungen sind mit der zuständigen Naturschutzbehörde
abzustimmen.
In Verbindung mit Baufeldfreimachungen, Fällungen/Rodungen, Gebäudesanierung oder -abbruch sind im
Vorfeld der Arbeiten Gehölze und Gebäude einschließlich Keller auf Brut-, Nist- und Lebensstätten zu überprüfen.
Das Ergebnis ist der unteren Naturschutzbehörde mitzuteilen und im Falle des Auffindens von Nist- und Lebens-
stätten die weitere Vorgehensweise abzustimmen.

Waldflächen
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans grenzt direkt an Wald. Es sind die Vorschriften des LWaldG LSA,
insbesondere die §§ 16 und 17 (Schutz des Waldes) sowie § 29 (Gefährdung durch Feuer), zu beachten. Nicht
zum Wald gehörende Gegenstände oder Stoffe dürfen nicht im Wald gelagert oder zurückgelassen werden.
Des Weiteren kann durch die geplante Errichtung baulicher Anlagen in direkter Nachbarschaft von Waldflächen 
nicht ausgeschlossen werden, dass durch Beschädigungen der Wurzel Schäden an den Waldbäumen auftreten
können. Dazu wird zu einer Vereinbarung zwischen dem Vorhabenträger und den Waldeigentümern geraten.
Bezüglich der Verkehrssicherungspflicht wird ein Abstand der Umzäunung von 20 m zum Wald empfohlen.

Boden
Der Geltungsbereich befindet sich in Bezug auf das Bodenfunktionsbewertungsverfahren des Landes
Sachsen-Anhalt in einem Suchraum für seltene Bodenformen und seltene Bodengesellschaften (Archivobjekte).
Vor Baubeginn ist ein Bodenschutzkonzept gemäß DIN 19639 zu erstellen. Das Bauvorhaben ist durch eine
bodenkundliche Baubegleitung gemäß DIN 19639 zu überwachen.

Externe Artenschutzmaßnahmen für die Feldlerche
Als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme (CEF-Maßnahme) für die mögliche Verdrängung von Revieren der
Feldlerche im Geltungsbereich ist außerhalb westlich an den Geltungsbereich angrenzend eine intensiv
bewirtschaftete Ackerfläche mit einer Größe von ca. 7 ha (Gemarkung Bergzow, Flur 3, Flurstück 59/1) als
Ackerbrache zu entwickeln (sh. Anlage 2 der Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung). Die Flächen sind der
Selbstbegrünung zu überlassen. Auf eine Ansaat ist zu verzichten.
Bei Bedarf ist vom 15. Juni - 15. Juli eine stoppelhohe Mahd (> 10 cm) durchzuführen. Eine zweite Mahd kann
ab dem 01. Septembver erfolgen. Im Falle einer Beweidung ist eine Besatzstärke von max. 1,4 RGW/ha zu
wählen. Diese kann bei Bedarf erhöht oder verringert werden, um die kurzrasigen Strukturen für die Feldlerche
zu gewährleisten.
Ein Bodenumbruch ist höchstens einmal jährlich aber mind. alle drei Jahre zwischen dem 01. September und
29. Februar einmal durchzuführen.
Die Ausgleichsfläche ist einem Brutvogel-Monitoring wie folgt zu unterziehen:
Innerhalb der ersten drei Entwicklungsjahre ist dreimal jährlich eine Strukturkontrolle und eine Revierkartierung
des Besatzes mittels drei bis vier Begehungen zwischen Anfang April und Ende Juni durchzuführen.

Planteil A: Planzeichnung

1.1.2  Im Sondergebiet  "Photovoltaikanlagen" sind gemäß § 11 Abs. 2 S. 1 BauNVO folgende Anlagen und Nutzungen
          allgemein zulässig:
          -  Photovoltaikmodule in Festaufständerung einschließlich ihrer Befestigung auf und im Erdboden
          -  technische Einrichtungen und Nebenanlagen zum Betrieb von Photovoltaikmodulen (z.B. Transformatoren,
             Wechselrichter, Schaltanlagen)
          -  Betriebsgebäude und Nebenanlagen, die der Speicherung von Energie dienen
          -  die für die Erschließung der Photovoltaikanlagen erforderlichen Ver- und Entsorgungsleitungen
          -  Einrichtungen und Nebenanlagen für die Wartung, Instandsetzung, Pflege und Services sowie zur technischen
             Überwachung der Photovoltaikanlagen
          -  Flächen für die Feuerwehr und Einrichtungen zur Löschwasserversorgung
          -  Zuwegung und innere Erschließung
          -  Einzäunung entlang der Außengrenzen der Sondergebietsflächen

I     Planungsrechtliche Festsetzungen
1.      Art und Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 BauGB i.V.m. §§ 1 und 11 BauNVO)
1.1    Sonstige Sondergebiete gem. § 11 BauNVO
1.1.1  Im Geltungsbereich des Bebauungsplans wird gemäß § 11 BauNVO ein sonstiges Sondergebiet mit der
          Zweckbestimmung "Photovoltaikanlagen" festgesetzt.

2.      Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
         (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)
2.1      Im gesamten Geltungsbereich ist die Befestigung von Fahrgassen und Stellflächen nur in wasserdurchlässiger
           Ausführung zulässig (Schotterrasen o.ä.).

2.2      Einfriedungen der Gesamtanlage sind so zu gestalten, dass diese 20 cm über dem Boden offengehalten werden.

2.3      Die Flächen unter und zwischen den Photovoltaikmodulreihen und die gehölzfreien Flächen außerhalb der Baugrenzen
           sind als extensive Grünflächen zu entwickeln. Die Flächen sind entweder ein- bis zweimal pro Jahr auf eine Schnitthöhe
           von 8 - 10 cm zu mähen oder zu beweiden. Der erste Schnitt ist zwischen dem 15. Juni und dem 15. Juli durchzuführen.
           Der zweite Schnitt erfolgt bei Bedarf ab September. Das Mahdgut ist zu beräumen.

1.1.3  Die Unterkante der Solarmodultische darf eine Höhe von 80 cm über GOK nicht unterschreiten.

1.1.4  Die Höhe der Einzäunung ist bis maximal 2,50 m über Gelände zulässig.

Planteil B: Textliche Festsetzungen

2.4      Im nördlichen Bereich entlang des Waldsaums sind auf den gehölzfreien Randflächen drei Haufen von jeweils ca. 5,0 m
           Länge, 2,0 m Breite und ca. 1,5 m Höhe aus Steinen, Wurzelstöcken und Reisig über einer vorher ausgehobenen
           ca. 0,5 m tiefen und mit sandigem Rohboden wieder aufgefüllten Mulde als Rückzugs- bzw. Überwinterungshabitat für
           Reptilien anzulegen. Südexponiert sind flache Steine aufzulegen. Die Wälle sind umlaufend von einem mind. 1,0 m
           breiten und mind. 0,3 m mächtigen sandigen Rohbodensaum zu umgeben. Die Haufen sind in einem Abstand von mind.
           8 m von den Sondergebietsflächen und mind. 200 m zueinander zu errichten.

2.5      Innerhalb der Sondergebietsflächen SO 1 und SO 2 sind die Modulreihen an je 4 Stellen um mind. 10,4 m Länge zu
           unterbrechen und unter Einbeziehung der Grünstreifen zwischen den Modulreihen unbebaute Flächen von mind. 137 m²
           herzustellen. Es sind so insgesamt 8 Fenster für Feldlerchen herzustellen.
           Die Lerchenfenster sind so anzulegen, dass sie untereinander einen Abstand von mind. 80 m einhalten. Von Vertikal-
           strukturen sind mind. 50 m, von Baumreihen und Feldgehölzen mind. 120 m sowie von geschlossene Gehölzkulissen
           mind. 160 m Abstand einzuhalten.
           Die Lerchenfenster sind von Überbauung und Befahrung frei zu halten. Die Flächen sind der Selbstbegrünung zu
           überlassen. Auf eine Ansaat ist zu verzichten.
           Bei Bedarf ist eine stoppelhohe Mahd (> 10 cm) im Zeitraum 15. Juni bis 15. Juli durchzuführen. Ab September kann
           eine zweite Mahd erfolgen. Ein Bodenumbruch ist höchstens einmal jährlich aber mind. alle drei Jahre zwischen
           dem 01. September und 29. Februar einmal durchzuführen.

           Die Lerchenfenster sind einem Brutvogel-Monitoring wie folgt zu unterziehen:
           Über die Dauer von 3 Entwicklungsjahren ab dem 5. Betriebsjahr der PV-Anlage, ist dreimal jährlich eine Strukturkontrolle
           und eine Revierkartierung des Besatzes mittels drei bis vier Begehungen zwischen Anfang April und Ende Juni
           durchzuführen.

3.      Maßnahmen zur Anpflanzung und zur Erhaltung von Bäumen und Sträuchern und sonstigen
         Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)
3.1      Innerhalb der Maßnahmenfläche A 1 ist auf ca. 2.964 m² eine 5-reihige Strauch-Baum-Hecke anzulegen. Verwendung
           finden 75 % Sträucher und 25 % Heister der Pflanzliste 1 und 2 der Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung. Die Heister sind 
           ausschließlich in den mittleren Reihen anzuordnen. Der Reihenabstand beträgt 1,5 m. Der Pflanzabstand innerhalb der
           Reihen beträgt für die Sträucher ca. 1,5 m und für Heister ca. 3,0 m. Im Pflanzbereich vorhandene Gehölze sind zu
           erhalten und in die Pflanzung zu integrieren.

K1205

Bergzow

Hagen


